
39NEUE KRIMINALPOLITIK – 2/1999

■ Hans U. Eckert
Schuld – Verantwortung –
Unrechtsbewusstsein
Bemerkungen zum personalen
Konzept strafrechtlicher
Sozialkontrolle
Forum Verlag
Godesberg
72 Seiten, 29,– DM

■ Marc Hudy
Elektronisch überwachter
Hausarrest
Befunde zur Zielgruppen-
planung und Probleme einer
Implementation in das deutsche
Sanktionensystem
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden
278 Seiten, 40,– DM

■ Jörg-Martin Jehle/
Petra Hoch (Hg.)
Oberlandesgerichtliche
Kontrolle langer
Untersuchungshaft
Eigenverlag der Kriminologi-
schen Zentralstelle e.V. (KrimZ)
Wiesbaden
313 Seiten, 32,– DM

■ Ricco Koslowski
Die Kriminologie der
Tötungsdelikte
Peter Lang Verlag
Frankfurt
150 Seiten, 65,– DM

■ Gabriele Löschper
Bausteine für eine psycho-
logische Theorie richterlichen
Urteilens
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden
383 Seiten, 88,– DM

■ Siegfried Müller/
Hilmar Peter (Hg.)
Kinderkriminalität
Empirische Befunde. Öffentliche
Wahrnehmung. Lösungs-
vorschläge
Leske + Budrich
Opladen
322 Seiten, 36,– DM

■ Gerlinda Smaus
Das Strafrecht und die gesell-
schaftliche Differenzierung
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden
353 Seiten, 88,– DM

■ Hartmut-Michael Weber
Die Abschaffung der lebens-
langen Freiheitsstrafe
Für eine Durchsetzung des
Verfassungsanspruchs
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden
474 Seiten, 98,– DM

■ Wolfgang Weigand (Hg.)
Der Maßregelvollzug in der
öffentlichen Diskussion
Votum Verlag
Münster
136 Seiten, 26,80 DM

NEUE BÜCHER
ten Jahrhunderte, nämlich die klare
Trennung zwischen Zivil- und Straf-
recht aufs Spiel gesetzt, ohne daß
den Interessen der Opfer besser ge-
dient werden würde« (S. 184). Alles
in allem liegt die Stärke der Arbeit
weniger in ihrem rechtspolitischen
Bereich – die marginalen Verände-
rungsvorschläge dürften kaum ge-
eignet sein, die VmS aus ihrem
Schattendasein herauszuführen – als
in der sorgfältigen Aufarbeitung der
historischen Entwicklung der Ge-
setzgebung und der Anwendungs-
praxis der VmS in der Rechtspre-
chung (ausführlich werden unter
anderem spektakuläre Fälle wie der
»Hamburger Kessel« oder der Fall
»Modrow« dargestellt). Die statisti-
sche Auswertung anhand der Straf-
verfolgungsstatistiken fällt dem-
gegenüber recht kurz aus.

Diese Lücke füllt die empirisch
orientierte Arbeit von Scheel. Er hat
eine repräsentative Stichprobe von
mehr als 2.000 Fällen des Bundes-
zentralregisters sowie 400 einschlä-
gige Strafakten ausgewertet, um die
besonderen Fallkonstellationen in
der Praxis der VmS herauszuarbei-
ten. Dies ist ihm in herausragender
Weise gelungen. Die Befunde zei-
gen, daß die Analyse der (veröffent-
lichten) Rechtsprechung zu kurz
greift, weil das gesamte Spektrum
der VmS so nicht zutreffend abge-
bildet wird. So zeigt Scheel unter an-
derem auf, daß die VmS in beachtli-
chem Umfang auch bei schwererer
Kriminalität (z.B. bei Delikten mit
erhöhtem Mindeststrafrahmen,
etwa Diebstahl in einem besonders
schweren Fall) häufiger Anwen-
dung findet, gelegentlich auch bei
Wiederholungstätern. Anhand ei-
nes Regionalvergleichs verdeutlicht
die Untersuchung das schon de lege
lata erhebliche Potential der Ver-
warnung. Wenn im OLG-Bezirk
Bremen pro 100.000 Einwohner
mehr als 50 Mal so viele Verwar-
nungen ausgesprochen werden als
z.B. in Nürnberg (vgl. S. 98), gibt es
offensichtlich unausgeschöpfte
Spielräume, die nur mit regionalen
Strafzumessungstraditionen, nicht
aber der Zahl geeigneter Fälle zu er-
klären sind. Ansatzweise wird hier-
bei – wie in anderen Bereichen der
Strafzumessung und des Strafvoll-
zugs auch – ein Nord-Süd-Gefälle
erkennbar. Scheel arbeitet in diffe-
renzierter Weise die typischen Fall-
gruppen heraus, die belegen, daß
die Praxis durchaus flexibel und mit

wachsender Tendenz den Spielraum
für die gesetzlich erst 1975 einge-
führte (und zunächst mit großen
Vorbehalten und als absolute Aus-
nahmevorschrift angesehene) VmS
zu nutzen wußte. Rechtspolitisch
fordert Scheel in Anlehnung an
Schöch eine Ausweitung der VmS,
insbesondere durch Ersetzung der
sog. Würdigkeitsklausel des § 59 I
Nr. 2 StGB durch eine Eignungs-
klausel, wodurch eine Öffnung für
erheblichere als Bagatellfälle er-
reicht bzw. verstärkt werden könn-
te, ohne daß es zu einem konturlo-
sen Nebeneinander von Geldstrafe
und VmS käme (S. 203 f.). Das Di-
lemma der VmS liegt zweifellos dar-
in, daß die prozessualen Reaktionen
der §§ 153 ff. StPO das Potential der
VmS weitgehend abschöpfen. Das
Verdienst der Arbeit von Scheel liegt
darin, die empirischen Fallgestaltun-
gen und unausgeschöpften Spiel-
räume schon de lege lata aufgezeigt
zu haben. Beide Arbeiten verdeutli-
chen, daß die Reformentwicklung
bezüglich nicht freiheitsentziehen-
der Sanktionen ein stimmiges Ge-
samtkonzept erfordert, das ange-
sichts der zunehmend sichtbaren
Grenzen der Geldstrafe infolge Mit-
tellosigkeit vieler Verurteilter not-
wendigerweise zu einer Aufwertung
der VmS führen muß, will man
nicht die Rückkehr zu repressiveren
Sanktionen wie der kurzen Freiheits-
strafe riskieren.

Frieder Dünkel
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Cremer-Schäfer/Steinert: Straflust

Kritische Kritiker

Populisten, das sind die Kollegen
und Kolleginnen, die Strafbedürf-
nisse nicht nur delegitimieren, son-
dern unter bestimmten Vorausset-
zungen akzeptieren, die es also auf-
gegeben haben, ihr Leben der Kritik

des Herrschaftsanspruchs jeder Re-
pression – in welchem Gewande
auch immer – zu widmen. Bei ei-
nem so weiten Verständnis von Po-
pulismus ist es klar, warum dieses
Buch ein von Trauer und Zorn ge-
tränkter »Nachruf« (S. 19) auf die
»Kritische Kriminologie« der spä-
ten 60er Jahren werden mußte. Der
Blick zurück mißt die gegenwärtige
Debatte am Maßstab der eigenen
Jugendträume. Die paradoxe Bot-
schaft ist eine Art linker Konserva-
tismus. Sebastian Scheerer hat im
KrimJ 2/1997 gezeigt, wie lähmend
diese Haltung sein kann. »Anhedo-
nia Criminologica« prägt die
gegenwärtige Sprach- und Theorie-
losigkeit (beziehungsweise den
Wiederholungszwang). Fragen wir
also, wieso die Autoren nicht ak-

zeptieren können und wollen, daß
kritische KriminologInnen sich
verändern. 

»Wer sich den Opfern und ihrem
Leid zuwendet, kann sich nur
schwer zugleich jenem des Täters
annähern.« (Stangl, KrimJ 2/98, S.
141) Eine aufgeklärte Kriminologie
muß also, so meine Überzeugung,
eine Annäherung an beider Leid er-
möglichen. Dies bedeutet aber, daß
eine vorschnelle Parteinahme für
den Täter oder das Opfer unterblei-
ben sollte. Leider prägte dies so-
wohl die kritische Kriminologie der
60er Jahre als auch die feministi-
sche Kritik der 70er und 80er Jahre,
also die feministische Variante, die
meint, die Kategorie des Patriar-
chats sei tragfähig und könne auch
das negative Privileg männlich do-
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minierter Kriminalität erklären.
Würde sich die kritische Kriminolo-
gie der 90er Jahre gelassener mit den
positiven und negativen Aspekten
gesteigerter Individualisierung und
den unterschiedlichen Vorteilen
und Kosten eines dichotomen Ge-
schlechterverhältnisses befassen,
könnten wir die »Anhedonia Crimi-
nologica« überwinden. 

»Straflust und Repression« sam-
melt und reformuliert, was die Auto-
ren in den letzten Jahrzehnten ge-
schrieben haben und heute noch
für wichtig halten. So gesehen wen-
det sich dieser Band an diejenigen,
die nachlesen wollen, was in den
späten 60er Jahren über Verbrechen
& Strafe und Schwäche & Fürsorge
gedacht wurde. Sehr instruktiv sind
neben den Rückblicken einige jün-
gere Beiträge, wie etwa das Kapitel
über »Fremdenfeindlichkeit und die
Politik der Gewaltdrohung« (S. 135
ff). Aber schon was so nebenher
über feministische Kritik am täter-
orientierten Ansatz geschrieben
bzw. nicht geschrieben wird, macht
deutlich, daß die Veränderungen
der Diskussionen innerhalb der ei-
genen Bezugsgruppe seit einigen
Jahren nicht mehr angemessen rezi-
piert werden. Feminismus wird im-
mer noch reduziert auf ein Unter-
nehmen von »Moralunternehme-
rinnen« beziehungsweise auf patri-
archatskritische Ansätze. Modernere
Varianten der Geschlechter-For-
schung werden also nicht als eigen-
ständiger Diskurs ernst genommen.
Unterstellt wird Frauenpolitikerin-
nen ein Perspektivenwechsel in
Richtung »Viktimismus« (S. 210 f).
Aber für Feministinnen ist dies
nicht zwingend, zumindest würden
sie den Terminus »Viktimismus«
zurückweisen. Daher frage ich mich,
wieso der Blick auf die Opfer nicht
ernst genommen und stattdessen
kurzerhand unter »Straflust« subsu-
miert wird. Blättert man daraufhin
den Band durch, entdeckt man al-
lenfalls kurze, kaum verständliche,
weil sehr apodiktische Sätze etwa
auf S. 158 zum feministischen La-
denhüter Frauenkriminalität. Natür-
lich gibt es in der grauen Literatur
sentimentale Geschichten über die
»wahren Opfer« der Gesellschaft.

Aber es gibt auch präzise Studien.
Diese fehlen, etwa die statistische
Auswertung eines Jahrgangs von
staatsanwaltlichen Akten durch Lud-
wig-Mayerhofer/Rzepka (Kölner Zeit-
schrift für Soziologie 1991, S. 542 ff.),

die zeigt, daß es mit dem Frauen-Bo-
nus nicht weit her ist. Die auf Akten-
führung programmierte Staats-
anwaltschaft sortiert Diebstähle
nach »Schadenshöhe« und Vorbela-
stung des Beschuldigten. Wenn
Frauen also selten angeklagt werden,
dann ist diese geringe Registrierung –
genau betrachtet – keine Folge der
Selektivität der Instanzen, sondern
muß mit unterschiedlichen Verhal-
tensweisen von Männern und Frau-
en erklärt werden (so auch die nicht
zitierte Studie von Dagmar Oberlies,
Streit 1994, S. 99 ff.). »Sozialer Aus-
schluß« durch Strafe ist also ein eher
männliches Risiko. Daß es verstärkt
Männer der Unterschichten trifft,
hat viele Gründe, unter anderem
könnte es auch an der Selektivität
der kontrollierenden Instanzen lie-
gen. Bei Armut sind die Gründe ein-
facher zu analysieren. Sie trifft Män-
ner und Frauen, im Alter und in der
Doppelrolle als Arbeitnehmerin und
Mutter aber verstärkt Frauen. Män-
ner dominieren also bei der positi-
ven ebenso wie bei der negativen
Karriere als Strafgefangener. Betrach-
ten wir nun die Opferrisiken. Sie
sind zwischen den Geschlechtern
ungleich verteilt. Bei jungen Män-
nern der Unterschicht kann die Tä-
ter- und die Opferrolle wechseln.
Dasselbe Männlichkeitsgehabe kann
kriminologisch wie viktimologisch
analysiert werden. Bei Frauen hin-
gegen folgt die im allgemeinen eher
niedrige Opferrate dem eher zurück-
haltenden Lebensstil vieler Frauen.
Das Risiko, von einem Mann oder
vom Partner mißhandelt zu werden,
kann aber zum geschlechtsspezifi-
schen Schicksal und damit zu einem
die Identität prägenden Problem
werden. 

Diese Befunde können mit dem
Schlagwort »Viktimismus« nicht
vom Tisch gewischt werden. Nie-
mand glaubt, daß mehr Strafe gegen
marginalisierte Unterschichtsmän-
ner die dichotome Geschlechterkon-
struktion beseitigen kann. Behaup-
tet wird allenfalls, daß selektive
Nichtbestrafung, etwa weil es sich
um Beziehungdelikte handelt, die
Unordnung der Geschlechter ideolo-
gisch zementieren würde. Auch wer
(S. 203) fordert, künftig Freier zu be-
strafen, um sexuelle Ausbeutung zu
bekämpfen, weiß, daß diese Forde-
rung denselben Einwänden ausge-
setzt ist wie eine Drogenpolitik mit
strafrechtlichen Mitteln. Beiden ist
kriminalpolitischer Eifer vorzuwer-

fen. Aber es lohnt sich darüber nach-
zudenken, ob nicht der Markt sexu-
eller Dienstleistungen legalisiert und
dann Ausbeutung kriminalisiert wer-
den sollte. Die Verfasser gehen dem
nicht nach und halten fest, es habe
etwas Ironisches, daß »die politische
Figur des ›Opfers‹ genau mit dem
Niedergang des Patriarchats wieder
vermehrt genutzt« werde (S. 211).
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht
konsequent ist, daß mit dem Nieder-
gang des Patriarchats Opfer nicht
nur als schwach und schutzwürdig
definiert werden, sondern einen ver-
fahrensrechtlich abgesicherten Ein-
fluß auf Strafprozesse gewinnen wol-
len. Zugegeben, sie haben Schwierig-
keiten, sich Gehör zu verschaffen.
Aber wieso hinterfragen die Autoren
nicht die Skepsis gegenüber der Ne-
benklagevertretung, die die populäre
verfahrensrechtliche Debatte prägt?
Aus Anfangsschwierigkeiten kann
man nicht folgern, daß der Paradig-
menwechsel weg vom Täter hin zu
den konkret Betroffenen, den Op-
fern, unrealistisch und nur die fun-
damentale Kritik am Strafrecht ganz
allgemein angemessen sei. 

Nach diesem Exkurs zum Vorwurf
des Viktimismus scheint es mir an-
gebracht zu fragen, wie die
konstruktionistische Gender-For-
schung dargestellt wird. Sie ist nicht
populistisch und nicht strafgläubig,
sondern beobachtet das System der
sozialen Kontrolle, um geschlechts-
spezifische Muster der Reaktion auf
Abweichungen zu beschreiben. Ei-
gentlich hätte ein solcher Ansatz die
Zustimmung der beiden Autoren
finden müssen. Aber die Zustim-
mung bleibt aus, da der Ansatz ig-
noriert wird. Dies ist nun ein Ver-
säumnis, das in meinen Augen
nicht mehr akzeptabel ist. Nicht-
Thematisierung ist eine stumme
Form der Zensur und damit eine
Form des sozialen Ausschlusses. 

Dieses Muster der Nicht-Themati-
sierung wiederholt sich. Die gesamte
Gegenwart der kriminologischen
Diskurse kommt nur schemenhaft
in den Blick. Dies liegt nur zum Teil
daran, daß die persönliche Nähe zu
Freunden, die neuerdings wissen-
schaftlich neue Wege gehen, einen
offenen Diskurs erschwert hat und
eine verschwiegene, aber andeu-
tungsreiche Kultur der Tabuisierun-
gen begünstigt. Was dies betrifft, so
gibt es nur noch für Insider erkenn-
bare Denk- und Sprachverbote. Im-
merhin, die Texte von etwas ent-

fernteren Vertretern des »Left Rea-
lism« (S. 21 ff. und 234 ff.) werden
ansatzweise diskutiert. Aber sie wer-
den mit einer diffamierenden Ein-
leitung versehen, etwa: »Der große
Bruch war die Entstehung des ›Left
Realism‹, dieser seltsam verquere
Entschluß von Leuten ziemlich in
der Nähe des Zentrums der ›Kriti-
schen Kriminologie‹, Thatchers ›au-
toritärem Populismus‹ eine Labour-
Variante entgegenzusetzen und
dafür ›Kriminalität ernst zu neh-
men‹.« (S. 21) Auch der von Buss-
mann und Kreissl 1996 herausgege-
ben Band »Kritische Kriminologie in
der Diskussion«, der immerhin kurz
vorgestellt wird, muß sich schon in
der Überschrift: »Zu neuen Ufern
der Beliebigkeit« als postmodernen
Unsinn abstempeln lassen. Wer
nicht ausschließlich auf die Kontrol-
le von Situationen setzt (wie soll das
bitte ohne Bezug zu handelnden
Personen stattfinden?), dem wird
unterstellt, er oder sie bezwecke den
Ausschluß von Personen. 

Strafe bezweckt den Ausschluß
von Personen. Die Metapher vom
Ausschluß als dem Ziel jeder Art von
institutionalisierter Vergesellschaf-
tung (Tabelle S. 166) beherrscht die
Autoren. Nur sie selbst verzichten
angeblich auf Ausgrenzung. Ein trü-
gerisches Selbstbild, denn der selek-
tive Umgang mit der Literatur im ei-
genen sozialen Umfeld und die apo-
diktische Art, verwandte Ansätze
abzuwerten, ist geradezu klassisch
für sanktionierenden Ausschluß. Je-
denfalls vermisse ich eine den ande-
ren in seiner Differenz anerkennen-
de Debatte. Ignoranz ist in diesem
Kontext nur deswegen keine Zensur,
weil die beiden Autoren den Stil der
wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung im großen und ganzen nicht
dominieren können. Sie präsentie-
ren sich als Aussteiger aus dem Fach
Kriminologie. Man kann ihnen da-
her als Kriminologin folgenlos aus-
weichen. Aber welchen Vorteil sollte
dies bieten? Eine kultursoziologi-
sche Beschreibung von »Strafe &
Hilfe« ist ein interessanter Ansatz.
Zum Verständnis der Schlüsselkate-
gorie der Autoren empfehle ich das
genaue Studium der Tabelle auf
S. 166: Aufgelistet werden Formen
von Vergesellschaftung, zum Bei-
spiel kapitalistischer Liberalismus
und Arbeiterbewegung. In der Spalte
»Form von sozialem Ausschluß« ist
zutreffend für kapitalistische Syste-
me Armut und Arbeitslosigkeit als
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NS-Vergangenheit,
Antisemitismus und

Nationalismus in Deutschland

Beiträge zur politischen Kultur der Bundesrepublik und
zur politischen Bildung

Christoph Butterwegge
FH Potsdam

NOMOS

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit scheinen gegen-
wärtig auf dem Vormarsch zu sein. Die sogenannte Neue
Rechte kultiviert einen Nationalismus, der westlicher
Aufklärung wieder Formen »deutscher Innerlichkeit« ent-
gegenstellt, die parlamentarische Demokratie verächtlich
macht und globalpolitische Verantwortung mit Groß-
machtambitionen verwechselt.

Politik und politische Bildung haben darauf bisher nicht
oder nur unzureichend reagiert. »Rechte« Ideologien sind
zwar keine mentalen »Restbestände« der Nazizeit, sondern
primär ein Produkt der Gegenwart, das sich aus Fehlent-
wicklungen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft speist.
Dennoch kann man den Rechtsextremismus im vereinten
Deutschland nur vor dem Hintergrund der wechselhaften
Geschichte dieses Landes und seiner politisch-sozialen
Kultur verstehen.

Die Beiträge des Sammelbandes behandeln die »Bewälti-
gung« der NS-Vergangenheit und zeigen die Gefahren für
die politische Kultur auf, die aus den gegenwärtigen anti-
semitischen und nationalistischen Tendenzen erwachsen.
Sie benennen aber auch demokratische Alternativen zur
Rechtsentwicklung im vereinten Deutschland, die diesen
Strömungen die Nahrung entziehen könnten.

Christoph Butterwegge/
FH Potsdam (Hrsg.)
NS-Vergangenheit, Antisemitismus
und Nationalismus in Deutschland
Beiträge zur politischen Kultur 
der Bundesrepublik und zur
politischen Bildung
Mit einem Vorwort von Ignatz Bubis
sowie Beiträgen von: Christoph
Butterwegge, Ludwig Elm, Wolfgang
Gessenharter, Heiko Kauffmann, Arno
Klönne, Jürgen Kuczynski, Klaus Nau-
mann, Renate Nestvogel, Birgit Rom-
melspacher, Axel Schulte, Wolfgang
Wippermann, Jörg Wollenberg
1997, 239 S., brosch., 
38,– DM, 277,– öS, 35,50 sFr, 
ISBN 3-7890-4650-7
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VORSCHAU
Heft 3/1999 erscheint am 15. August

Thema: »Wirtschaftskriminalität«

vorrangig vor den institutionalisier-
ten Sanktionen des Strafrechts ge-
nannt. Bemerkenswert ist aber, daß
beim antiautoritären, libertinären
Anarchismus (so wohl die Selbstbe-
schreibung) drei Fragezeichen in
der Spalte zur Form des sozialen
Ausschlusses stehen. Vermutlich
stehen sie da, weil die antiautoritäre
Haltung gar keine Form der Verge-
sellschaftung ist, also immer nur
für sich selbst sprechen kann.
Wenn aber jede Vergesellschaftung
den Ausschluß bestimmter Perso-
nen praktiziert, dann erscheint mir
eine Fundamentalkritik zu hilflos
und eine konkrete Kritik an illegiti-
men Praktiken angemessener. Kritik
an einer Kriminologie, die Herr-
schaftswissen anhäuft und sonst
nichts, ist unbestritten. Aber wenn
soziale Kontrolle unvermeidlich ist,
dann wünsche ich mir eine konkre-
te Kritik an konkreten Mißständen. 

Die Autoren haben einen ande-
ren Kritik-Begriff. Sie orientieren
sich an den kritischen Schriften
von Kant über Hegel zu Marx und
umschreiben dies mit: »Analyse der
gesellschaftlichen Bedingung von
Herrschaft und Ungleichheit«
(S. 19). Fragen wir also, ob die Dar-
stellung der Institutionen »Verbre-
chen & Strafe« und »Schwäche &
Fürsorge« (S. 29 und 57 ff.) heute
noch überzeugt. Beide werden als
Herrschaftsverhältnisse rekonstru-
iert, denn es wird in beiden je un-
terschiedlich, aber konsonant der
»Ausschluß von Personen« mora-
lisch legitimiert. Entweder über
»Law-and-Order-Kampagnen« oder
einer »Kultur der Benevolenz«

(S. 70). Jedenfalls werden Konflikte
personalisiert und moralisiert. Kri-
minologie ist aus dieser Perspektive
Herrschaftswissen. Dies bleibt sie
auch, wenn sie sich den Opfern zu-
wendet; denn auch diese Zuschrei-
bung sei zwingend damit verbun-
den, das Opfer als »schwach und
hilfsbedürftig« zu definieren oder
aus der Opfer-Perspektive nach ei-
nem »Täter« zu fahnden. 

Ich denke, auch in Zeiten der
Freiheitsstrafenvermeidung bleibt
die Drohung mit der Freiheitsstrafe
als letztem Mittel charakteristisch
für das Teilsystem »Verbrechen &
Strafe«. Der herrschaftskritische
Blick auf dieses Teilsystem und die
Betonung der Systemmängel der
»Kultur der Benevolenz« bleibt
wichtig für diejenigen, die popu-
listische Vereinfachungen vermei-
den wollen. Aber die Analyse der
Transformation der kriminologi-
schen Diskurse muß noch geschrie-
ben werden. Auch eine Opferper-
spektive kann den Sinn für kriti-
sche Traditionen (schon für sich ein
paradoxes Unterfangen) bewahren,
wenn sie Situationen rekonstruiert,
die das Leid der Opfer steigern.
»Kritisch« sind nicht bestimmte Po-
sitionen, das Etikett »kritisch« sollte
vielmehr der Kultur der Anerken-
nung von Differenz vorbehalten
bleiben.

Monika Frommel
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